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Overnight Parcel Courier Aachen GmbH 

Allgemeine Geschäfts- und Beförderungsbedingungen. 

 

01. Geschäftszweck ist die Beförderung oder die Vermittlung der Beförderung von Sendungen. 

Soweit in diesen AGB nichts abweichendes geregelt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften 

sowie für grenzüberschreitende Transporte auf der Straße die Regelungen der CMR 

(Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, May 

1956 and Protocol of 5th July 1978, Geneva) und für Beförderungen im internationalen 

Luftverkehr das Montrealer Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften 
über die Beförderung im internationalen Luftverkehr vom 28. Mai 1999 sowie nachrangig die 

Regelungen des Warschauer Abkommens in seiner jeweils gültigen Fassung, sofern nicht das 

Montrealer Übereinkommen Anwendung findet. Die Geltung der Allgemeinen Deutschen 

Spediteurbedingungen ist ausgeschlossen. Der Beförderungsvertrag kommt durch die 

mündliche oder schriftliche Auftragsannahme zwischen dem Auftraggeber und dem 

Auftragnehmer (OPC) zustande. Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen 

der Schriftform. 

 

02. Zustellung und Auslieferung von Sendungen erfolgt gegen Unterschrift des Empfängers oder 

sonstiger Personen, von denen nach Umständen angenommen werden kann, dass sie zur 
Annahme der Sendungen befugt sind. Briefkastenzustellung kann vereinbart werden. OPC 

bestimmt die Versendungsart sowie den Versendungsweg. OPC ist berechtigt, andere 

Transportunternehmen mit der Beförderung der Sendung zu beauftragen. 

 

03. Die Berechnung der Aufträge erfolgt nach der jeweils gültigen Preisliste oder nach 

mündlicher oder schriftlicher Einzelabsprache. Rechnungen sind sofort rein netto Kasse fällig. 

Im Falle des Zahlungsverzugs ist OPC berechtigt, dem Auftraggeber je angefangenen 

Kalendermonat 1% Zinsen zu berechnen. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nur bei 

unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

04. Von der Annahme zur Beförderung ausgeschlossen sind Güter von besonderem Wert. 

Darunter fallen Münzen, Banknoten, Briefmarken, begebbare Wertpapiere, Telefonkarten, 

Prepaid-Karten, Edelsteine, Industriediamanten, Edelmetalle, Perlen, Schmuck, Unikate, 

Kunstwerke, Antiquitäten, Dias mit einem Wert von über 5,00€ so wie alle Sendungen, deren 

Wert 15.000,00 € überschreitet. Ausgeschlossen sind ferner Schusswaffen, wesentliche 

Waffenteile, Munition und Waren, welche durch die Beschaffenheit andere Waren 

beeinträchtigen und gefährden, die Fäulnis und schnellem Verderben ausgesetzt sind, 

lebende Tiere, sterbliche Überreste und gefährliche Güter aller Art, sofern deren Menge oder 
Beschaffenheit eine Freistellung für gesetzlich zugelassene Mindermengen nicht zulässt, 

sowie Abfälle iSd KrW-/AbfG. Pakete, deren Inhalt, äußere Gestaltung, Beförderung oder 

Lagerung gegen ein gesetzliches oder behördliches Verbot verstößt; hiervon erfasst sind auch 

Pakete, deren Inhalt gegen Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums verstößt 

einschließlich gefälschter oder nicht lizenzierter Kopien von Produkten (Markenpiraterie), 

Güter oder Pakete, deren Versand nach den jeweils anwendbaren Sanktionsgesetzen 

insbesondere wegen des Inhaltes, des Empfängers oder aufgrund des Herkunfts- oder 

Empfangslandes verboten ist. Sanktionsgesetze umfassen alle Gesetze, Bestimmungen und 

Sanktionsmaßnahmen (Handels- und Wirtschaftsbeschränkungen) gegen Länder, 

Personen/Personengruppen oder Unternehmen, einschließlich Maßnahmen, die durch die 
Vereinten Nationen, die Europäische Union und die europäischen Mitgliedsstaaten verhängt 

wurden. 

Von der Annahme zur Versendung ins Ausland sind zusätzlich ausgeschlossen: persönliche 

Effekten, Tabakwaren, Spirituosen und Carnet-ATA-Waren, unfreier Versand und 

Nachnahmesendungen. Ausgeschlossen von der Beförderung als Luftfracht sind jegliche 
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verbotene Gegenstände nach lit. (iv) und (v) der Anlage zur VO (EG) Nr. 2320/2002 vom 

16.12.2002 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Werden derartige Güter ohne besonderen Hinweis übernommen, so haftet der Auftraggeber 

auch ohne Verschulden für jeden daraus entstehenden Schaden. OPC ist berechtigt, 

Sendungen aufgrund Inhaltserklärung gemäß den Versandpapieren zurückzuweisen. 

 

05. Der Absender hat das Gut transportüblich zu verpacken, so dass es vor Verlust und 

Beschädigung geschützt ist und dem Frachtführer keine Schäden entstehen. Ferner hat der 
Absender das Gut, soweit dessen vertragsgemäße Behandlung dies erfordert, zu 

kennzeichnen. Jede Sendung muss mit einem entsprechenden Versandauftrag versehen sein, 

der ordnungsgemäß an der Sendung befestigt ist. Unverpackte oder unzulänglich verpackte 

Sendungen können von der Beförderung ausgeschlossen werden. Bei internationalem 

Versand muss die Telefonnummer des Empfängers zwingend angegeben werden, bei 

Privatpersonen darüber hinaus die E-Mailanschrift. Der Versender hat alle zur Zollabfertigung 

erforderlichen Dokumente unmittelbar und sicher am Sendungsgut zu befestigen. Alle bei 

der Einfuhr im Bestimmungsland anfallenden Kosten (z.B. Steuern, Gebühren, Zölle, 

Zollstrafen oder Lagerkosten von Behördlicher Seite) gehen zu Lasten des Empfängers, sofern 

keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Bei Annahme- oder Zahlungsverweigerung 
haftet der Auftraggeber für alle entstandenen Kosten. OPC ist berechtigt, Sendungen z.B. aus 

zolltechnischen Gründen wie Inhaltsermittlung oder ähnlichen Gründen zu öffnen und zu 

inspizieren, wenn dies zur Weiterbeförderung zwingend erforderlich ist. 

 

06. Bei Verlust oder Beschädigung haftet OPC dem Auftraggeber für den eingetretenen Schaden 

mit 8,33 Sonderziehungsrechten pro Kilogramm Rohgewicht oder den nachgewiesenen Wert 

der Sendung, jedoch in jedem Fall bis maximal 500,00 € pro Sendung. Eine 

darüberhinausgehende Haftung - auch für Folgeschäden und Folgekosten - besteht nicht. 

 

07. Versicherungsschutz durch eine Speditionsversicherung (SpV) besteht nicht. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit (gegen Gebühr) Schäden, für welche OPC infolge der 

Haftungsbegrenzung nicht aufzukommen hat, gesondert zu versichern. Der Auftraggeber 

wird OPC bei Verlust, Beschädigung oder Verzögerung von allen Ansprüchen Dritter, 

einschließlich eigener Versicherer freistellen, die über die OPC im Rahmen der vorliegenden 

Bedingungen zugestandene Haftung hinausgehen. Tritt ein Schadenereignis ein, welches 

voraussichtlich zu einem Ersatzanspruch führen wird, so ist OPC unverzüglich vom 

Auftraggeber zu unterrichten. Dieser hat folgende Belege vorzulegen: Versandanzeige mit 

Schadenvermerk sowie Originalrechnung über das vom Schaden betroffene Gut. 
Schadenersatzansprüche können nur anerkannt werden, wenn bei Ablieferung ein 

entsprechender Vorbehalt angebracht wird. 

 

08. Bei schuldhafter Überschreitung des vereinbarten Zustelltermins verzichtet OPC auf den 

Terminzuschlag. Bei schuldhafter Überschreitung des vereinbarten Lieferdatums verzichtet 

OPC auf das Entgelt für die Sendung. Hiervon ausgenommen sind Höhere Gewalt extreme 

Wetter- und Straßenverhältnisse sowie Unfall, Streik o. ä. Die Haftung für die Überschreitung 

ist auf den dreifachen Betrag des Frachtentgelts begrenzt, jedoch in jedem Fall nur bis zu 

einem Höchstbetrag von 500,00€ pro Sendung. 

 

09. Zum Schutz der am Postverkehr Beteiligten hat der Gesetzgeber den Unternehmen, welche 

Postdienste erbringen oder daran mitwirken, besondere Verpflichtungen Zur Währung des 

Postgeheimnisses und des Datenschutzes auferlegt. Diesen Verpflichtungen hat sich auch 

OPC unterworfen. OPC ist berechtigt Daten zu verarbeiten und zu speichern. Diese Daten 

dürfen nur an Dritte weitergegeben werden, wenn dies für die Erbringung der Dienstleistung 

unabwendbar ist. 



 
 

3 

 

Overnight Parcel Courier Aachen GmbH 

 

10. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der 

unwirksamen Bestimmung tritt ersatzweise die entsprechende Bestimmung aus dem HGB 

sowie dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen 

Straßengüterverkehr (CMR). 

 

11. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtstreitigkeiten zwischen den Parteien ist 

der Sitz von OPC Aachen GmbH in Aachen. 

 

 
Stand Januar 2020 

 

 


